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Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen,
Mit dem Wechsel in die Klassenstufe 11 und damit in die Qualifikationsphase der Oberstufe ergeben sich für euch sowohl Pflichtkurse als auch Wahlmöglichkeiten.
Zunächst solltet ihr die PowerPoint-Präsentation „Erklärungen zur neuen Oberstufenverordnung“, die ihr auf der Homepage unserer Schule findet, durcharbeiten.
Es sind drei Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau (eAn - 5 Wochenstunden) zu wählen. Zwei dieser Fächer werden dann auch in der schriftlichen Prüfung auf erhöhtem Anforderungsniveau geprüft. In der Prüfung ist maximal eine Naturwissenschaft bzw. maximal eine Fremdsprache möglich.
Neben Geschichte (schon im Formular eingetragen) sind zudem zwei Fächer auf grundlegendem Anforderungsniveau (gAn – 3 Wochenstunden) zu wählen.
Die in Klassenstufe 10 getroffene Wahl kun/mus, geo/soz und eth/evr sollte möglichst nicht geändert werden. Bei Änderung kann dieses Fach nicht als mündliches Prüfungsfach gewählt werden.
Weitere Wahlpflichtfächer bitte nur aus den angegebenen auswählen.
Bitte tragt in die entsprechenden grauen Kästchen die gewählten Fächer ein. 
Bitte nicht vergessen, eure Namen und die Klasse einzutragen und unten sollte ein Elternteil dafür unterschreiben.
Der ausgefüllte Einwahlzettel ist umgehend an die KlassenleiterInnen zurückzugeben.
Es besteht kein Anrecht auf eine Kurszuordnung, wenn diese aus organisatorischen Gründen nicht gebildet werden können. Sollten Kurse nicht gebildet werden können, da sich zu wenige Schülerinnen bzw. Schüler eingetragen haben, werdet ihr informiert und könnt dann gegebenenfalls einen anderen Kurs wählen.
Die Einwahl ist verbindlich für alle vier Kurshalbjahre. Es müssen durchgängig mindestens 11 Kurse belegt werden.
Zusätzliche Informationen, bitte unbedingt beachten:
· Nur Fächer, welche von Klasse 10 bis 12 durchgängig belegt werden, können im Abitur als mündliches Prüfungsfach gewählt werden. Sprachen müssen ab mindestens Klassenstufe 9 durchgängig belegt werden, um als Prüfungsfach gewählt werden zu können.

· In die Qualifikationsphase (Klasse 11) werden Schülerinnen und Schüler versetzt, die in allen Fächern gemäß Absatz 1 zumindest ausreichende Leistungen (Note 4) nachweisen. Eine Versetzung erfolgt auch, wenn in nur einem Fach eine mangelhafte Leistung (Note 5) vorliegt und diese durch eine mindestens befriedigende Leistung (Note 3) in einem anderen Fach ausgeglichen werden kann. Dieser Ausgleich kann in einem Kernfach nur durch ein anderes Kernfach erfolgen.
[bookmark: _GoBack]Der Einwahlzettel ist zeitnah ausgefüllt und unterschrieben einzureichen!

Mit freundlichen Grüßen

gez: Bergmann
Oberstufenkoordinator
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